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Vercinssatsung vom 20.12.2016

Tintenforscher e.V.

§ I Name, Sitz, Geschäftsiahr

(11 De. Verein führt den Namen 'Tintenforscher e.V "

(2) Er ist in das Vereinsregister eingetragen und führt den ZusaE ,e.V"
(3) Sitz de3 Vereiß iat München.
(4) Geschäftsiahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins

(1) Zweck des Vereins ist die Jugendhilfe und E.ziehung von Kindern insbesondere durch
die theoretische und praKische Förderung pädagogischerArbeit mit Kindem. Oabei ist
die Tätigkeit des Vereins den Vorgaben des Bayerischen Kinderbildungs- und
BetreuungsgeseEes (BayKiBiG) sowie den pädagogischen crundsäEen verprlichtet, wie
sie im pädagogischen Konzept des Vereins dargestellt sind.

Hinführung zu Selbständigkeit und Verantwortung, zur aktiven Gestaltung und
Mitsprache, Vorleben von Werten wie Toleranz, Hilfsbereitschaft und Ehrlichkeit
sowie iiterkulturelles Zusammenleben, Entwicklung der individuellen Persönlichkeit
durch Freispiel und Kreativität, E.forschung des Lebensraumes durch Auslliige,
Eewegung im Freien, Eetreuung der Hausaufgaben.

(2) Zur Verwirklichung des SaEungszwecks soll eine von den Eltem selbstuerwaltete
Kindertageseinrichtung unterhatten werden. Die Selbstverwaltung erstrecld sich auf alle
Angelegenheiten der Kindertageseinrichtung und hat zum Ziel, die breite Betei,igung der
Elternschaft zu förd6m. Gemäß d€m Charakter einer Eltem,nitiative ist die alitive
Mitarbeit der Eltem in der Organisation sowie dem Einrichtungsalltag erforderlich und
wird in Elternämtern festgehalten. Die Eltern sind verantwortlich für alle Belange der
Einrichtung und verrichten ihre Amter unenigeltlich und ehrenamllich.

§ 3 GemeinnüEigkeit des Vercirs

[1) Der Verein ist selbstlos täig, er vedolgt nicht in erster Linie eigenwi schaftliche Zwecke.
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittetbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnittes "Steuertegünstigte Zwecke" derAbgabenordnung in derjeweils gültigen
Fassung.

(2) Mittel des Vereins düden nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die



Mitglieder eöatten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Z\,veck des Vereins fremd sind, oder

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

{4) Vereinsmitglieder erhaften beim Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufflebung des
Vereins keine Anteile des Vereinsvermögens

§.1 üiqgliedschaft,tlitgliedsbeiträge

(1) Der Verein hat ordentliche und passive Mitglieder Ordentliche Mitglieder können Eltern
oder andere Sorgeberechtigte werden, die mindestens ein Kind durch den Verein
betreuen lassen. Passive Mitglieder sind natürliche und iuristische Personen, die den
\lereinszweck fördem und unteGtützen. Passive Mitglieder sind auf der
Mitgliederversammlung nicht stimmberechtigl.

(2) Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicherAufnahmeantrag.
Über dieAufnahme entscheidet der Vorstand.

[3) Die Mitgliedschaft endet
a) mit dem Tod eines Mitgliedes
b) durch Austritt
c) durch Ausschluss aus dem Verein
d) mitAuflösung des Vereins
e) mit Beendigung des Betreuungsverhältnisses.
Bei Beendigung des Betreuungsvedrältnisses kann eine ordentliche Milgliedschaft in
eine passive Mitgliedschaft überführt werden.

(4) Der Austritt aus dem Verein ist mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum nächsten
Schuljahresbeginn zulässig. DerAustrift ist dem Vorstand schriftlich matzuteilen.

[5) DerAusschluss eines Mitgliedes kann nur aus folgenden Gründen erfolgen:
a) wegen Verstoßes gegen die Vereinsinteressen
b) wenn es nach zweimaliger schrifrlicher Mahnung seiner Pflicht zur Zahlung von
Beiträgen nicht nachkommt
c) wenn er seine Pflicht zur Eltemarbeit nicht ertüllt.
Vor der Entscheidung über den Ausschluss isl dem Mitglied Gelegenhejt zu geben, sich
zu den erhobenen Vorwürfen zu äußem. DerAusschluss erfolgl, wenn 3/4 der
anwesenden Mitglieder in der Mitgliederversammlung gemäß §'10 diesem zustimmen.

(6) Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der
Mitgliederversammlung. Werden beide Ettem Mitglied, so ist nur ein Mitgliedsbeitrag zu
zahlen.

§ 5 Organe des Vereins

Dje Organe des Vereins sind;

a) Der Vorstand
b) Die MitgliederveISammlung
c) DieEltemversammlung

§ 6 Der Vorstand

(1) Der Vorstand muss aus ordenllichen Mitgliedem des Vereins bestehen. Er besteht aus
mindestens 2 und maximal 5 Mitgliedern. Die Aufgabenverteilung innerhalb des
Vorstandes legt die Geschäftsordnung fest.

(2) Der Vorstand führt die Gesshäfte im Sinne der Philosophie und der Erhaltung des
Vereins und fasst seine Beschlüsse mehrheitlich. Der Vorstand entscheidet über
finanzielle und perconelle Angelegenheiten im Hinblick auf die Gesamtsilualion des



Vereins. Der Vorstand hat die Meinungen und Vorschläge der Eltemsciaft anzuhören
und ggf. zu berücksichtigen.

(3) Jedes Vorsfandsmitglied ist einzelvertretungsberechtigt. Für Rechtsgeschäfte mit einem
Geschäftswert über € 1 0.000,00 ist die Untersct.ift von mindestens z\,vei Vorstands-
mitgliedem erforderlich.

[4) Der Verein ist berechtigit, Kredite und Darlehen aukunehmen. Hierüber entscieidet der
Vorstand. Bei Krediten und Darlehen, die die Gesamtuerschuldung des Vereins von
25.000€ übersteigen, ist die Zustimmung durch die Mitgliederyersammlung erfoderlich.

(5) Der Vorstand wird von der Mitgliederversämmlung gemäß §10 auf Dauer der zwei
kommenden Schuljahre gev{ählt. Eine Wiederwahl ist mögtich.

(6) Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig. Er kann for seinen Arbeits- oder Zeitauftvand
Vergütungen in angemessener Höhe erhalten, sofern die Vermögenssituation des
Vereins dies zulässt Maßstab derAngemessenheit richtet sich nach den Vorschriften
des § 3 N. 26 a des EStc.

(7J Bei Verstoß gegen die Vereinsinteressen kann der Vorstand in der
Mitgliederversammlung gemäß §10 abgewähit werden.

§ 7 Die ilitgliederYe6ammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist das entscheidende Beschlussfassungsorgan des Vereins,
soweit nicht die Eltemversammlung oder der Vorstand zuständig sind.

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist mindestens einmaljährlich vom Vo6tand
unter Einhaltung der Einladungsfrist von 2 Wochen durch scfiriftliche Einladung oder per
Email einzuberufen. Dabei ist die festgesetäe Tagesordnung mitzuteilen.

(3) Jedes Mitglied kann bis spätestens 1 Woche vor der Mitgliederversammlung beim
Vorstand schriftlich weitere Anträge einreichen. Die Tagesordnung ist zu Beginn der
Versammlung entsprechend zu ergänzen. Über Anträge auf Ergänzung der
Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung geslellt werden, beschließt die
Mitgliederversammlung.

(4) Die Mitgliederversammlung fassl ihre Beschlüsse gemäß §'10.
(5) Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:

a) Entlastung des Vorstands und der Rechnungsprilfer
b) Vvahl der Vorstände
c) Festsetzung der Höhe von Mitgliedsbeiträgen
e) Entscheidung über Mitgliederausschluss
D Beschluss von SaEungsänderung nach §9
g) Misstrauensantrag gegenüber dem Vorstand
h) Auflösung des Vereins nach §9

(6) Der Vorstand hat unverzüglich eine außerordentliche Mitgliederversammlung
einzuben än, wenn das Vereinsinteresse e-s erfordert oder wenn minde§ens 25 % der
Mitglieder die Einberufung schriftlich und unterAngabe des Zwecks und der Gründe
fordern.

(7) Die Mitgliederversammlung beaufrragt 2 Rechnungsprüfer, die dem Vorstand nicht
angehören dürfen, und beauftragt diese, vor derjährlichen Mitgliederversammlung die
Jahresabrechnung zu prü{en und darüber zu berichten.

(8) Uber die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, welches
vom Vorstand und dem Protokolttührer laut Eltemamt zu unterzeichnen ist.

§ 8 Die Eltemve6ammlung

(11Mitglieder der Eltemversammlung sind alle Eltem/Bezugspersonen, deren Kind/er in der
Einrichtung betreut werden.



(2) Die Eltemveßammlung eraöeilet und entscheidet über Aufgaben und Ziele der
Einrichtung.

(3) Die Eltemrc.sammlung ertscheidet bei korEeptionefi-pädagogis.rien Fragen.
(41Die Ettemversammlung fasst ihre Beschlüsse gemäß s10.

§ 9 Saeungsänderung und Aufiösung dss Vereins

{1} Die Auflösung des Vereifls isl nur in einer besonderen zu diesem Zweak einberufenen
außerordentlichen Mitgliederversammlung miiglich_ Zur Beschlussfassung über die
Auflösung bedarf es der Zuslimmung von mindesiens 2./3 der anv/esenden Mitglieder

(2) Eine SaEungsänderu.g bedarf der Zustimmung von mindestens 2l3 der anwesenden
Mitglieder-

(3] BeiAuflösung des Vereins, EnEugs der Rechtsfähigkeit oder beiWegfall
steueöegünstigter Zwecke fäih das Ve.mögen des Vereins an eine sleueäegünstigte
KörpersdE t mit der Auflage, es unmilleltlar und aussdlließlich für die Erziehung von
Kindem entsprecftend §2 zu verwenden.

§ t0 Abstimmungen

(1) Jedes Mitglied bei de. Mitgliederyersammlung erhält 1 Stimme, Gründungsmitglieder
e.halten 2 Stimmen. Siod beide Eltem M:tglieder, haben sie nur eine gemeinsame
Stimfie- Das Stimmrecht kann per Vollrnacht auf ei, ande.es Mitglied übefrageo
weaden-

(2) Bei Eltemversammlungen erhä,t eine Familie 1 §imme, Gründungsmitglieder eftalten
2 Stimmen.

[3] Alle Abstimmungen werden mit eirfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder bzw
Eltern/Sorgeberechtigter entscfiieden. Eescfrlüsse die andere Mehrheitsverhäbtisse
benötigen sind in §9 genannt

(4) BeiAbstimmungen mit mehreren Besctlussaltemativen wird die relative Mehrheil
angewendet.

{5) Jede Mitgtiederversammlung bzw. Ehemversammlung isl unabhängig voo de.Anzahl det
anu/esenden Mitglieder bzw Ettem/Soeeberedltigten beschlussfi hig.

(6J AIle Abstimmungeh sind öfientli.fi, wenn nicht 25% der Anvyesenden eioe geheime
Abstimmung verlangen-

§1'l lnk.afifeten der Satzung

Sat ung errichtel am 10.08.2013, geändert am 10.02.2015 und als Neutassung in
der 5. Mitgliederversammlung vom 20-12.2016 beschlossen.

München, den .llc> \L. /St 6
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